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BUNDESMINISTERIN 

für Gesundheit,::SpoJ$4lnd Konsumentenschutz 
DR. CHRISTA KRAMMER 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
DVR: 0649856 

• GZ 114.140/11-1/0/14/95 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Or. Heinz FISCHER 
Parlament 
1017 Wien 

XIX. GP.-NR ~ 6. A?R. 1?~S 
S43/AB 

1995 -04- 0 7 

Oie Abgeordneten zum Nationalrat Or. Pumberger, Mag. Haupt, 

Or. Salzl, Mag. Schweitzer haben am 9. Februar 1995 unter der 

Nr. 572/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Farbstoffe als Allergieauslöser gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Seit wann war Ihrem Ressort bekannt, daß nicht nur 
synthetisch hergestellte Azofarbstoffe ~ie z.B. E 122, E 
123 und E 124, sondern auch das aus der Scharlachschildlaus 
hergestellte Echte Karmin - Cochenille (E 120) Allergien 
auslösen kann? 

2. In welchen in Österreich in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika) 
ist der Farbstoff E 120 enthalten? 

3. Bei welchen dieser Produkte ist der Farbstoff E120 im Jahr 
1994 nicht ausgewiesen worden? 

4. Auf welchem dieser Produkte braucht auch ab 1.1.1995 noch 
keine Deklaration des Farbstoffe E 120 ausgewiesen sein -
trotz Allergiegefahr? 

5. In welchen in Österreich in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika) 
ist der Farbstoff E 122 enthalten? 

6. In welchen in Österreich in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika) 
ist der Farbstoff E 123 enthalten? 

7. In welchen in Österreich in Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika) 
ist der Farbstoff E 124 enthalten? 
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8. Welche der unter Punkt 5, 6 und 7 genannten Produkte 
brauchen auch nach dem 1.1.1995 keine Deklaration der 
synthetisch hergestellten Farbstoffe E 122, E 123 oder E 
124, obwohl diese Allergien auslösen können? 

9. Für wann ist die lückenlose Deklaratiorispflicht für alle 
zugesetzten Farbstoffe auf allen Lebensmitteln, einschließ­
lich Alkoholika, vorgesehen? 

10. Wann und in welcher Form warnten Sie oder Ihr Ressort vor 
den mit den genannten Farbstoffen einhergehenden Gefahren 
für die menschliche oder tierische Gesundheit wegen 
Allergieauslösung?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

In der medizinischen Fachliteratur wurden einige Fälle von 

berufsbedingtem Asthma im Zusammenhang mit der Inhalatiori von 

Karmin (E-120), ein Fall einer allergischen Alveolitis eben­

falls im Zusammenhang mit der Inhalation dieses Farbstoffes 

sowie drei Fälle von allergischer Lippenentzündung nach An­

wendung einer E-120-hältigen Lippensalbe erwähnt. Der im Lancet 

(Vol. 344, S. 60-61, 1994) beschriebene Fall einer 

anaphylaktischen Reaktion auf Campari-Orange ist dem Ressort 

ebenfalls bekannt. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß dem Bundesministerium 

für Gesundheit und Konsumentenschutz darüber hinaus zahlreiche 

Fälle von allergischen Reaktionen auf Erdbeeren, Gräserpollen, 

Tierhaare, Orangensaft, Sojaeiweiß sowie auf zahlreiche andere 

in der Natur bzw. auch in der Nahrung vorkommende Stoffe be­

kannt sind. Hier obliegt es dem Verbraucher, sich im Einzelfall 

über eine allfällige Prädisposition für derartige Allergien zu 

informieren und diese - meist nicht gekennzeichneten - Stoffe 

zu meiden. 
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Zu den Fragen 2 und 7: 

Nach der Lebensmittelfarbstoffverordnung ist die Verwendung der 

Farbstoffe Cochenille (E 120) und Cochenillerot A (E 124) in 

nahezu allen in Anlage 3 (siehe Beilage) genannten 

Lebensmitteln rechtlich zulässig. Eine vollständige Liste der 

Lebensmittel, in denen dieser Farbstoff konkret auch eingesetzt 

wird, ist derzeit nicht verfügbar und wäre nur mit einem 

unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand zu erstellen. 

Zu Frage 3: 

Die Lebensmittelkennzeichnungsyerordnung 1973, die bis 

31.12.1994 gültig war, sah eine konkrete Nennung des Zusatz­

stoffes mit seinem spezifischen Namen oder der EWG-Nummer nicht 

vor. 

Zu den Fragen 4 und 8: 

Gemäß § 7 Z 4 der Lebensmittelkennzeichnungsyerordnung 1993 

(LMKV) ist die Angabe der Zutaten - so auch des Farbstoffes -

bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 vol.% 

nicht erforderlich. 

Für unverpackte Lebensmittel gibt es keine Deklarationspflicht. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

Nach den Bestimmungen der Lebensmittelfarbstoffverordnung ist 

die Verwendung der Farbstoffe Azorubin (E 122) und Amaranth (E 

123) grundsätzlich nur zum Färben oder Bemalen der Schale von 

Eiern sowie zum Stempeln der Oberfläche von Lebensmitteln 
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rechtlich zulässig. Mein Ressort hat jedoch in einigen 

begründeten und vertretbaren Fällen Genehmigungen im Sinne der 

Bestimmmungen des § 12 Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes 1975 

erteilt, mit denen die Zulassung des Farbstoffes E 122 bezüg­

lich einzelner Lebensmittel ausgesprochen wurde. 

Zu Frage 9: 

Nach den Bestimmungen der LMKV, die für Waren, die an den 

Letztverbraucher abgegeben werden, anzuwenden ist, sind grund­

sätzlich alle bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendeten 

Bestandteile und Zusatzstoffe - sohin auch Farbstoffe - zu 

deklarieren. Diese Verordnung steht in engem Zusammenhang mit 

den entsprechenden EU-Regelungen. Darüber hinausgehende 

Kennzeichnungselemente dürfen von Österreich nicht verordnet 

werden. 

Die Kennzeichnung verwendeter Farbstoffe in Alkoholika kann 

erst nach Inkrafttreten einer diesbezüglichen EU-Regelung vor­

geschrieben werden. 

Der Zusatz einzelner Farbstoffe zu kosmetischen Mitteln ist in 

der "Farbenverordnung" geregelt. Diese Verordnung enthält auch 

eine Liste der verbotenen Farbstoffe. 

Die Verwendung der in der Anfrage genannten Farbstoffe in 

kosmetischen Mitteln ist zulässig. Die Regelung der Kenn­

zeichnung von kosmetischen Mitteln obliegt dem Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
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Zu Frage 10; 

Grundsätzlich sind vereinzelt beim Verbraucher auftretende 

Allergien gegenüber Lebensmittelzusätzen - wie auch allergische 

Reaktionen auf Kuhmilch, Fischeiweiß, Eier, Erdbeeren, Zitrus­

früchte, etc. - nicht auszuschließen. 

Dieser umstand war einer der wesentlichen Gründe, die Kenn~ 

zeichnung von Zusatzstoffen in der bereits erwähnten LMKV 

festzulegen, um dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, im 

Falle einer persönlichen Prädisposition für derartige Allergien 

die entsprechende Vorsorge zu treffen. 

Eine auf allergische Reaktionen abgestellte Warnung ist weder 

gesetzlich vorgesehen noch im Hinblick auf die unterschied­

lichen persönlichen Prädispositionen möglich. 

Im übrigen verweise ich auf die Antwort zu Frage 1. 

~---.-

/ /./ ---

(/ J 1v[}PA W1 o--r 
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P. b. b. Enchelnunj;sort Wien. Verlosspostamt 1030 Wiffn 

1583 

BUNDESGESETZBLA 1~T 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 14. Juni 1983 126. Stück 

• 309. Verordnuog: Änderung der Verordnung betreffend die Absonderung Kranker, KrankhC'itsverdäch· 
tiger und Amtcckuogsyerdächtiger und die ßczeichnung von Häusern und Wohnun­
gen 

310. Verordnung: Verkgung der Zollämter Obemberg (Zollamt erster Klasse) und Eose (Zol/amt lV"ei­
tcr Klasse) und ErrichtunG des Zoll:\mte~ Obemberg (ZoUamt zweiter Klasse) , 

311. Verordnung: Änderung der Lebensmittelf.ubHoffverordnung 

l~J.l~';;';.i;Y~f.~!jDung des Dundcsminhters für I 
Gesundheit und.Umweltschutz ,vom 31. Mai ... 
1983, mit der die Lebensmit[Clfarbstoffverord j 

" ~2:;~,f.~D~~~~:4"~' 

Auf Grund der §§ I Co, 12 und 13 des Lebensmit­
~Igesetzes 1975, BGB/. Nr. 86, wird "'e(ordnet: 

194 

Die Verordnung, BGBI. Nr. 279/1979, über den 
Zusatz von farbstoffen 7.U Lebensmitteln und Ver· 
zchrprod u kIen (Lcbensm ittc If arLslOffverord nu ng) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Ahs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Zul:lSsung der Färbung von Einfrucht­
marmeladen, Einfruchtjams (Ein{rJchtkonfitüren), 
Z .... ei· und Mchrfruchtmarmcladcn mwie \'on Essig 
tritt mit Af,laufdcs ):). Juni 1983 und die Zul:mung 

. Krvo~'fT!~r.~injnit Ablauf des 31. Jänner 198" außer 
a t. '. 

2. S JO Abs. ~ hat zu lauten: 
..... q" ................. , •.•.•• ' - ..,.._ ......... -" 

.. (4) Einfruchtmarmeladen, Einfruchtjams (Ein· 
fruchtkonfitüren), Zwei· und Mehrfruchtmarmcla· 
den sowie Essig, die nach den BeStimmungen des 
Abs.3 bis 30. Juni 1983 gc(:irbt .... '\Jrden, dürfen bis 
30. Juni 1985 in Verkehr belassen werden." 

3. Dem 5 10 ist folgender Abs . .5 anzufügen: 

.. (5) Lebensmittel, die nach den Bestimmuncen 
des Abs. 3 bis 31. Jänner 1984 mit Tartrnin gc:f:irbt 
wurden, dürfen bis 30. Juni 1985 in Verkehr belas· 
sen werden." 

Steyrer 

. ~-----.~ 
.~., 
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